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Beförderung des Passagier - Gepäckes
u >l d

der Eilgüter mit Personen - Trains .

Bestimmungen für Passagier - Gepäck .

1. JedemReisendenist gestattet, kle i n e Gepäckstücke, als: Nachtsäcke,Vackete, Schachteln:c. bis zum G e sa m mtgewichtevonh ö chsten s 25
Pfund unter eigener Aufsichtbei sich zu behalte n, wennda¬
durchkeineBelästigungder Mitreisendenverursachtwird. Solche Effekten
dürfen daher nicht auf, sondernmüssenunter dieSitze gelegtwerden,und die Unternehmungübernimmtdafür durchaus keineVerantwortung.2. Die Portiere und Kondukteuredürfen kein Gepäck, welchesmehrwiegt, oder nicht unter den Sitzen der Personenwagenleicht Raum findet, passirenlassen.3. Derlei Gepäckmuß gut emballirt und mit demNamen desEigen-thümers und Bestimmungsortesdeutlichund dauerhaftbezeichnet, läng¬stens eine halbe Stunde vor der Abfahrt des Trains der
Gepäcks-Erpedition gegen Rccepisseübergeben, und der Frachtlohnnachdem Tarife imVorhinein berichtigetwerden.

4. Gepäck, welchesFlüssigkeitenoder Materialien enthält, die durch
Reibung oderauf andereWeiseSchadenverursachenkönnten, als: chemi¬schePräparate, Zünd- und Knallwerk, geladeneGewehre rc., darf unterkeinerBedingungvonReisendenmitgenommenoderderGepäcks-Erpedition
zur Beförderungübergeben werden; in Fällen, wo solchesverheimlichtwurde, hat derEigenthümerallen daraus entstehendenSchadenzu ersetzen.5. Die Administrationübernimmtdie Garantie für das in gehörigerWeiseübergebeneGepäck; dasselbemuß jedochsogleich nach der An-
kunft ^des Trains am Bestimmungsorte gegenRückgabedes
Recepissesin Empfang genommen werden , weil eine längere
Haftung nicht Statt findenkann.

Bei Verlust eines Recepissesist das Gepäcknur gegenbefriedigendeLegitimationund Sicherstellungzu erhalten.6. Für durchVerschuldendesEisenbahn-Personales in Verlust gerathe-neGepäckstückebezahltdieUnternehmunggegenRückgabeder Recepisse1 st.E. M. pr. Sporco-Pfd. ; außerdemwirdkeinweitererSchadenersatzgeleistet.7. BeschädigtesGepäckwird, wenn kein gütlichesUebereinkommenüber den Betrag der EntschädigungStatt findet, als in Verlust gerathenbehandelt, in welchemFalle dasselbeder Unternehmunggegen Bezahlungrcs pr. Pfund garantirten Betrages anheim fällt.
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Wenn ein Verlust oder Abgang,oder eine Beschädigungdurchman¬

gelhafte oderunzureichendeEmballage, oder überhaupt durchVerschulden
der Partheien entsteht, wird keineVergütung bezahlt.

8- Es steht jedem Reisendenfrei, sein gesummtesGepäckzu einem
höherenWerthe pr. Sp. Pfund, als die obigeVergütnngSnormbestimmt,
versichernzu lasse», in welchemFalle V2Proccnt des angegebenenWer¬
thes (nie aber wenigerals 10 kr.) ohneRücksichtauf Entfernungals Asse¬
kuranz-Prämie zu bezahlenist: dies kann jedochnur für wirklichesReise¬
gepäckgeschehen, und nickt etwa für Packet« mitGeld oder andern werth-
vollenGegenständen.

g. Die garantirten oder assecnrirtenBeträge werdennacherwiesenem
Abgängevon Gepäcksstücken, je nachdem Gewichtederselben, dem Inha¬
ber des RccepisscSlängstensam dritten Tage bezahlt, jedochmuß dieAn¬
meldung nach K. Z. sogleichgeschehensein, weil spätere Reklamationen
nicht mehr berücksichtigtwerdenkönnen.

1l>. Auf allen Hauptstationensind GepäckSträgerbestellt, welcheein
Numero am Armetragen. Die Taren sind auf den Bahnhöfen angeschla¬
gen, und es darf von den Trägern unter keinemVerwände mehr gefordert
werden. Ist bei der Nachhauseschaffungdes Gepäckesdie Wiener-Pinie zu
rassiren, so hat der Eigenthümerbei der Revision von Seite des Gefäl-
lcnamtes gegenwärtigzu sein.

Bestimmungen für Eilgüter .

11, Mit den Personen<Trains wird auchEilgut transportirt; die
Uebernahmegeschiehtbei allen Gepäcks-' Erpedltioneu auf deu Bahnhö¬
fen, sowieim Erpeditions-Bureau im -Innern der Stadt Wien; bei er¬
steren mußdieAufgabelängstens eineStunde v0rAbgangdeS
betreffenden Trains erfolgen , bei letzteremwirdallesGut, waS
bis 10 Uhr Vormittags aufgegebenwird, mit dem erstenNachmlitagS-
Trai», dagegendie bis 3 Uhr Nachmittag» eingebrachtenGüter mit dem
letztenAbend-Train, all- später kommende» mit demerstenZuge dcSfol¬
gendenTage» (wobeijedochdie Sonn- undFeiertageausgenommensind),
befördert, und es ist außer demBahn-Srachtlohne nochdieTare für das
Hinausschaffe» von der Stadt znm Bahnhöfe zu bezahlen.

12. Eilgüter, die von den verschiedenenStationen »achWien oder in
andere Ha u p tb a h n h s fe gelangen, werden den Partheien avisirt und
find in demErpcditivnS-Bureau des betreffendenBahnhofesgegenRück¬
gabe des Aviso in längstens2t Stunden nach der Ankunft abzuholen,
oder werden auf Verlangen durch die Träger der Unternehmunggegen
Vergütung der Tare und laut Adresseentwedernochdenselbenoder spä¬
testens am nächstenTag- zugestellt. VerschlosseneCollie» oder steuer¬
pflichtigeGegenstände, welcheohneUntersuchungober VerzollungdieWie¬
ner Linie nicht überschreitendürfen, sindblos auf demdortigenBahnhofe
zu beziehen.

Auf den Zwisckenstatione» haben die Empfänger für den Transport
ber Eilgüter vom Bahnhof- weg selbst zu sorgen.
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Nach Ablauf von 24 Stunden ist per Collo und Tag 3 kr. C. M.
Lagerzinszu entrichten, und eswird für Beschädigungnichtmehr gehaftet.

13. Bei ganzenLadungenvon Möbeln und Einrichtungsstücken, wel¬
cheauch auf Verlangen vornHauseabgeholtwerden, wird eine besondere
billige Uebereinkunftgetroffen.

14. Zeder Eilgutsendungist ein gehörigerFrachtbrief, und bei Gegen¬
ständen, wo es erforderlichist, das zollamtlicheDeckungs-Dokumentbeizu¬
bringen. OhneLetztereswird dasGut gar nichtund ohnegehörigenFracht¬
brief nur dann angenommen, wenn der Versenderdiesenim Erpeditions-
Bureau verfassenläßt und dafür 3 kr. Schreibgebührvergütet.^ 15° Briefe und PostpflichtigePacketewerdennicht befördert.

16. In Betreff derHaftung und Entschädigungfür Eilgut gelten, wie
beim Reise-Gepäck, die Bestimmungender 3 bis 9; hinsichtlichder
Weiterbeförderung, Spesen-Nachnahmew. ist sichnach den für den Waa-
ren-Transport veröffentlichtenBestimmungenzu richten.

17. An Sonn- und FeiertagenfindetwederAufnahmenochUebergabe
Don Eilgütern Statt.

18. Jeder Nachtheil, welcher durch Unkenntnißdieser Vorschriften
entsteht, trifft die Aufgeberoder Empfänger des Gutes.



20 Tarif für Leu Transport von Pa/fagier -
Bei Versendungenüber100Pf. wirdpr. 2SPf. und Meile 1-/. kr. (?. M.

durchgehendder d0p-

Stationen.

nach Atzgersdori
» Liesing
» Perchtoldsd.
„ Brunn
» Mödling

nachGuntramsd
» Gumpoldsk.
» PfaWatten

nachVöslau
» Kottingbrunn
» Leobersdorf

P f u n-
1

25

26

50

51

75

76

100

1 j26
25 I50

51

75

76

100
! ^

I25

26

50

51 76

75 IM
Kreuzer n Conven-

Von Wien
» Matzleinsdorf
» Meidling
» Hetzendorf

10 10 10 10 10 12 14 17 10 14 18 23

Von Atzgersvvrf» Liesing
» Perchtoldsd.
» Brunn
» Mödling

10 10 12 14 10 12 14 17

V. Guntramsd.
» Gumpoldsk.
» Pfaffstätten
» Baden

10 10 10 10

Von Vöslau
» ôttingbr.
» Leobersd.

Gepack und Eilgut mit Perfonen - Trains . 2l
bei voluminösenoder eine besondereAufsichterforderndenGegenständen
pelte Tarifsatz gerechnet.

nach Solenau
» Felixdorf
„ Theresicnfeld

nach Neustadt nach St. Egyden
» Neunkirch

nach Ternitz
» Pottschach
» Gloggnitz

d e.
1

25

26

50

51

75

76

100

1

25

26

50

51

75

76

100

1

25

26

50

51

75

76

100

1

25

26

60

51

75

76

100
tions -Münze.

10 15 22 28 10 17 24 32 10 2, 31 41 13 25 38 50

10 14 18 23 10 14 20 26 10 18 27 36 11 22 33 44

10 12 14 17 10 12 15 13 10 15 21 28 10 18 27 38

10 10 10 10 10 10 10 12 10 12 16 21 10 16 23 30

Von Solenau
» stelirdorf
» Theresicnfeld

10 10 10 10 10 12 14 17 10 14 18 24

Von Neustadt 10 10 10 10 10 12 14 17

V. St. Egpden
» Neunkirchen 10 10 10 10

V. Gloggnitzn.
Mürzzuschlag

5 10 15
!
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Tarif für den Transport von Eilgütern und

Gepäck
vom Expeditions - Bureau in Wien , obere Bäckerstraße

Nr . 734.
81»e Aufnahmevon ordinären Frachten findet in diesemBureau nicht Statt , daqe.ten übernimmt »atselbe auch den Transport aller Eilgüter für die sämmtlichenGta«Zonender k. k. Staats - Eisenbahnnach den öffentlichbekanntgemachtenk. k. Tarifen.

nach allen
Stationsplätzen

^ bis Baden.

nach
Vöslau,

Kvttingbrunn,
Leobersdorf.

nach
Solenau,
Felirdorf,

Theresienfeld,
Neustadt.

nach
St. Egiden,
Neunkirchen.

nach
Ternitz,

Portschach,
GLoggnitz.

Pfunde .

-eile L U ' ^ T ^ fp ^ ger7«7e. ^ Pft.nd und

°pp/l7e T°Äffätz°7u be7ahlen° erforderndeGegenständeist der

!ormÄaa"e êss-lbc» Tages, alle später einlangende»^Gütcr am folgenden
iormit ĝe (webetledochdie Sonn- und Feiertageausgenommensind» befördert

g
!üt - r ^«77 t7a,7se ^ 777 ^ geschehenerAufforderung au» ordinäre
rf denB-bübok B-zahlung der Tarc von 3 kr. pr. Zt>°
t̂r ! b- ?rN ^ ^ liegendeQuantum wenigstens

tatt^ an ^ll -"n"N' Ät^°"^7 ^ ' "^-r AufnahmenochUcbergabevon Eilgütern
2' Uhr NachLg7bis ' ^ UhrAlEgLtt ? " " bi- -2 l-hr Mittags und



-7-7-
«L,.L. -!7-!7»nrl

.
.

Bureau
I den

-.Z' -KKAstiO--
- .. - - . .

i. Kl-

I. Kl-

. Kl-

°7""7I7.

W! > : ' SL

«-- 7-

-7' 7. . - - -

- --S nx M

' Klc

Di

^rs
Kl
Vo

7, ' 7- ^' i -

7L
i,Ä

r.7- . i
. " '- ... 7- 7-7 -' --- ' .

7-7. ' - . .7 ..7-7- o-U'. 7... '. . -

,' 7".-7-, .',. ' -7. " '..- -..-'.-"7-- . -'- "

meld
» <fn

-, Zu-
idte st
ebühr
e Z»r

Rl!

3-d

-

- .. .-

.

Hur
genor
. Du
weitl
Die

lere l
Al¬

lst z


	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20-21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24

